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Neustädter See- Westufer 
 
 
 
 
 
Größtenteils handelt sich um eine städtische Brachfläche, welche vom FB 23 betreut 
wird. 
 
Nach den mir vorliegenden Informationen hat Amt 61.22  seit 2005 den Auftrag, die 
zukünftige Landschafts- und Freiraumgestaltung am Neustädter See zu planen. 
 
Die auf die Halbinsel führende Barleber Str. ist gewidmet und wird durch Amt 66 als 
Baulastträger verwaltet. 
 
Der SOD bestreift das Brachgelände entsprechend seiner personellen Möglichkeiten, 
wobei es sich gemäß Aufgabenstellung (Überwachung von städtischen Grünanlagen) 
hier nicht um einen Schwerpunkt handelt.  
Die Grünanlagensatzung findet nur an der Seeuferpromenade Anwendung.  
 
Eine Auswertung des Präsenzdienstes (01.05.-30.09.06) im Bereich Neustädter See 
ergab, dass sich die Kontrollen dieses Jahr auf den Spielplatz „Am Seeufer“ 
konzentrierten. Durch Bürgerbeschwerden über die Hotline des SOD wurde bekannt, 
dass sich auf dem Spielplatz ständig lärmende Jugendliche, teils mit Hunden, aufhalten, 
Alkohol konsumieren und den Platz vermüllen.  
Auch der Westuferbereich des Neustädter Sees wurde in die Kontrollen mit einbezogen.  
 
Bezüglich der Anzeigen  zur illegalen Müllentsorgung stellt sich das Problem, dass der 
SOD  die „Entsorgung“ täterbezogen beobachten muss. Dies ist dann immer sehr 
schwierig und zeitaufwendig, wenn es sich um eine größere Gruppe mit wechselnden 
Personen handelt. Solange sich die Gruppe an dem Ort aufhält, kann gegen das 
Liegenlassen von Verpackungsmüll nicht eingeschritten werden (im Gegensatz zur 
Grünanlage). Erst wenn sich die Gruppe entfernt und dann noch Müll liegen bleibt, ist 
der „Entledigungswille“ abfallrechtlich erfüllt. 
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Auch sei nochmals darauf hingewiesen, dass bei nächtlichen Kontrollen im dunklen 
Außenbereich bei den oftmals alkoholisierten Personengruppen für die unbewaffneten 
Dienstkräfte eine erhöhte Eigengefährdung besteht. 
 
• Auf Initiative des SOD und Umweltamtes (als Wasser-/Natur- und 
Abfallbehörde) fanden 2005 drei bzw. 2006 zwei größere Aufräumaktionen statt. 
Aber auch der SFM reinigte das Gebiet in unregelmäßigen Abständen. 
 
• 2005 = 9 m³ / bis 30.09.06 = 9,0 m³ Müll durch SOD eigenhändig entsorgt.  
 
• 2005 = 60 / bis 30.09.06 = 104 Kontrollen des Bereiches 
 
• 2005 = 20 / bis 30.09.06 =   3 Verwarnungen/Platzver. wegen illegalen Campen 
                                                                                                                           
• 2005 =   0 / bis 30.09.06 = 87 Verwarnungen u. Platzverweise wegen  
                                                                                                   abgestellter Fahrzeuge 
 
• 2005 =   4 / bis 30.09.06 =   3 Anzeigen wegen illegaler Müllentsorgung 
 
• 2005 = 27 / bis 30.09.06 = 21 Angelscheinkontrollen 
 
• 2005 =   0 / bis 30.09.06 =   3 Anzeigen wegen Hunde auf dem Spielplatz  
                                                                                                                     „Am Seeufer“ 
 
• 2005 =   0 / bis 30.09.06 =   6 Vewarnungen/Platzverweise wegen Alkohol auf 
                                                                                                                   dem Spielplatz 
 
 
 
vom Baur 


